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 Vorwort 
 
Dieses Skript ist gedacht als Einführung in die Grundlagen des 
Sozialrechts. Es kann für einen ersten Einstieg in die Materie des 
Sozialrechts ebenso genutzt werden, wie für die Prüfungsvor-
bereitung, als auch begleitend zur Lehrveranstaltung durchge-
arbeitet werden. Nicht ersetzt werden kann durch dieses Skript die 
Lektüre von weitergehenden Lehrbüchern, Gerichtsentscheidung-
en und Aufsätzen. Auf einschlägige und weiterführende Literatur 
wird in den Kapiteln jeweils hingewiesen. 
 
Dieses Skript richtet sich an Studierende der Rechtswissen-
schaften ebenso wie an Studierende der Sozialen Arbeit und 
Sozialpädagogik. Selbstverständlich sind die jeweiligen Anfor-
derungen an das Vertiefen unterschiedlich – so wird der / die 
Studierende der Sozialen Arbeit mit diesem Skript bereits einen 
Großteil des prüfungsrelevanten Stoffes komplett erarbeiten, 
während die Studierenden der Rechtswissenschaft hier anhand 
der angegebenen Literatur noch wesentlich weiter einsteigen 
müssen. 
  
Das Skript hat den Anspruch, einen Gesamtüberblick über das 
Sozialrecht zu verschaffen, mit der Besonderheit, dass auf die 
Bereiche der Sozialen Hilfe- und Fördersysteme ein besonderes 
Augenmerk gerichtet wird. Dies gilt insbesondere für SGB II und 
XII, nicht jedoch für das SGB VIII. Da sei an dieser Stelle auf das 
(ebenfalls in dieser Reihe) erschienene Skript Einführung in das 
Kinder- und Jugendhilferecht  hingewiesen. 
 
Für anstehende Prüfungen – deren gutes Gelingen hoffentlich 
durch dieses Skript unterstützt wird, seien bereits jetzt die Daumen 
gedrückt. 
 
 
Corinna Grühn 

 
 
 
 
 
 
 



III. Das SGB XI – die soziale Pflegeversicherung  
 
Die Regelungen zur sozialen Pflegeversicherung finden sich im 
SGB XI, welches zum 1.1.1995

1
 in das Sozialgesetzbuch einge-

führt worden ist. Die soziale Pflegeversicherung ist im SGB XI das 
erste Mal komplett geregelt und damit der jüngste Zweig der 
Sozialversicherung. Teilregelungen fanden sich vorher im SGB V 
und in der Sozialhilfe. Das SGB XI ist als eine Art „Teil-
kaskoversicherung“ ausgestattet, das bedeutet, dass sie nicht den 
kompletten Versicherungsfall Pflegebedürftigkeit abdeckt, sondern 
nur ergänzend zur familiären oder auch nachbarschaftlichen Pflege 
hinzukommt. Entsprechend sind die Leistungen, gerade auch in 
der Höhe, konzipiert. 
 

Auch für die Aufgaben der sozialen Pflegeversicherung gilt § 4 
SGB IV. Nach § 1 IV SGB XI hat sie die Aufgabe, Pflegebedürf-
tigen Hilfe zu leisten, die wegen der Schwere der Pflegebedürftig-
keit auf solidarische Unterstützung angewiesen sind. Nicht nur 
geschlechtsspezifische Unterschiede sollen bei der Pflege 
Berücksichtigung finden, sondern auch den Bedürfnissen nach 
einer kultursensiblen Pflege, soll nach Möglichkeit Rechnung 
getragen werden, § 1 IVa SGB XI. Durch die Pflegeversicherung 
soll Pflegebedürftigen ein selbständiges und selbstbestimmtes 
Leben ermöglicht werden, § 2 SGB XI und dies möglichst in ihrer 
häuslichen Umgebung, § 3 SGB XI. Die Versicherten sind jedoch 
auch dazu verpflichtet Pflegebedürftigkeit durch gesundheits-
bewusste Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an Vor-
sorgemaßnahmen und durch aktive Mitwirkung an Kranken-
behandlung und Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zu 
vermeiden, § 6 SGB XI. 
 

Die soziale Pflegeversicherung ist durch das Pflegeweiter-
entwicklungsgesetz

2
 (in Kraft zum 1.7.2008) und das Pflegezeit-

gesetz
3
 (in Kraft zum 1.7.2008) in gerade für die Leistungsbe-

rechtigten relevanten Aspekten geändert worden. Als Eckpunkte 
sind hier zu nennen: 
 

                                                           
1
 Pflege-Versicherungsgesetz vom 26.5.1994, BGBl. I, S. 1014, in wesentlichen   

Teilen in Kraft zum 1.1.1995, die Leistungen zur stationären Versorgung sind erst 
zum 1.1.1996 eingeführt worden, vgl. § 1 V SGB XI. 
2
 Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung   

(Pflegeweiterentwicklungsgesetz) vom 28.5.2008, in Kraft zum 1.7.2008 BGBl. I, S. 
874 
3
 Pflegezeitgesetz vom 28.5.2008, in Kraft zum 1.7.2008, BGBl. I, S. 874. 



 Einführung einer Pflegeberatung nach § 7a SGB XI seit 
dem 1.1.2009, die die individuelle Beratung und Hilfe-
stellung durch einen Pflegeberater vorsieht, 

 Einrichtung von sog. Pflegestützpunkten zur wohnort-
nahen Beratung, Versorgung und Betreuung der Ver-
sicherten durch die Pflegekassen, § 92c SGB XI, 

 Anpassung der finanziellen Leistung durch stufenweise 
Anhebung bis 2012, sowohl in Hinblick auf die 
Pflegesachleistung, das Pflegegeld als auch auf die 
teilstationäre und stationäre Versorgung, §§ 36, 37, 41, 43 
SGB XI, 

 Erweiterung der Leistungen für Menschen mit erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz, insbesondere demen-
ziell Erkrankte, geistig Behinderte und psychisch Kranke 
auch unterhalb der Pflegestufe I, vgl. §§ 45a ff. SGB XI, 

 Ermöglichung der Kurzzeitpflege für behinderte Kinder 
durch geeignete Einrichtungen, die nicht als Pflege-
einrichtung von den Pflegekassen zugelassen sind, § 42 III 
SGB XI, 

 Ausbau der Qualitätssicherung u.a. durch bundesweite 
Qualitätsstandards und jährliche, unangemeldete Quali-
tätsprüfungen ab 2011, vgl. §§ 112 ff., insb. §§ 114, 114a  
SGB XI, 

 Unterstützung des generationsübergreifenden bürger-
schaftlichen Engagements durch verstärkte finanzielle 
Förderung, vgl. z.B. § 45 d SGB XI, 

 Anhebung des Beitragssatzes auf 1,95%, bei kinderlosen 
Versicherten auf 2,2% zum 1.7.2008, 

 Einführung einer Pflegezeit für Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen, d.h. Anspruch auf eine bis zu  6-monatige 
unbezahlte Freistellung von der Arbeit mit Rückkehr-
möglichkeit ohne weiteren Gehaltsbezug, aber der 
weiteren Sozialversicherung bzw. der kurzzeitigen Frei-
stellung von der Arbeit (bis zu 10 Tage) für die kurzfristige 
Organisation der Pflege nach §§ 2, 3, 4 PflegeZG 
(Pflegezeitgesetz).   

 
 
 



1. Versicherungspflichtiger Personenkreis   
 
Die Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung orientiert sich 
an dem Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenver-
sicherung“, d.h. wer in der Krankenversicherung versichert ist, ist 
dies auch in der Pflegeversicherung (siehe Ausführungen zur GKV, 
oben). Pflegeversichert sind danach, die in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherten Mitgliedern inklusive der frei-
willig Versicherten, § 20 SGB XI, es gibt die Versicherungspflicht 
für sonstige Personen, § 21 SGB XI, und die Versicherung für 
Personen, die in der privaten Krankenversicherung versichert sind, 
§ 23 SGB XI. Ebenso wie das SGB V kennt das SGB XI einen 
Kreis von Personen, die von der Versicherungspflicht befreit sind, 
§ 22 SGB XI und auch die Familienversicherung, § 25 SGB XI.  
 
2. Versicherungsfall Pflegebedürftigkeit   
 
Der durch das SGB XI abzudeckende Versicherungsfall ist die 
Pflegebedürftigkeit. Der Gesetzgeber hat in den §§ 14 f. SGB XI 
Regelungen zum Vorliegen dieses Versicherungsfalles getroffen. 
Danach liegt Pflegebedürftigkeit vor, wenn wegen einer körper-
lichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für 
die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen 
des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 
sechs Monate in erheblichem oder höherem Maße Hilfebedarf 
vorhanden ist, § 14 I SGB XI. Die einzelnen Tatbestandsmerkmale 
werden im SGB XI im Weiteren näher erläutert. 

 

Pflegebedürftigkeit nach § 14 I SGB XI: 

 Vorliegen einer Krankheit oder Behinderung  § 14 II 
SGB XI 

 (Kausalität zwischen Krankheit / Behinderung und 
Hilfebedarf) 

 Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßigen wieder-
kehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens 
 § 14 IV SGB XI 

 auf Dauer, Prognose: mind. 6 Monate  § 14 I 1 SGB XI 

 Bedürfnis der Hilfe in erheblichem oder höherem Maße 
 § 15 SGB XI 

 



Die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung werden nur ge-
währt, wenn das Maß der erheblichen Pflegebedürftigkeit erreicht 
ist. Liegt lediglich eine Pflegebedürftigkeit darunter vor, kommen 
Leistungen nach dem SGB XI nicht in Betracht (siehe hierzu die 
Ausführungen zum SGB XII – Hilfe zur Pflege und Pflegestufe „0“).  
 

Die Pflegebedürftigkeit ist in Stufen unterteilt. So kennt das SGB XI 
drei Pflegestufen: die erhebliche Pflegebedürftigkeit, die 
Schwerpflegebedürftigkeit und die Schwerstpflegebedürftigkeit,     
§ 15 I SGB XI.  
 
Für pflegebedürftige Kinder gibt es in § 15 II SGB XI die beson-
dere Regelung, nach der der zusätzliche Hilfebedarf gegenüber 
einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend ist.  
 
Zu diesen Pflegestufen gibt es in § 15 III SGB XI eine Zuordnung 
des Zeitaufwandes. Danach muss beispielsweise für das Vor-
liegen der Pflegestufe I ein Hilfebedarf von insgesamt 90 Minuten 
täglich vorliegen, bei Pflegestufe II mindestens 3 Stunden. 
 
Beispiel 2: Die 79-jährige U ist seit Jahren an Diabetes erkrankt. Leider 
musste ihr nunmehr der Fuß amputiert werden. Insgesamt ist ihr Gesund-
heitszustand sehr schlecht. Nach dem Krankenhausaufenthalt möchte sie 
gerne in ihren eigenen Haushalt zurück, den sie bislang allein führte. Sie 
braucht nunmehr Unterstützung durch eine Pflegekraft.  
 
Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung, zuständig für die 
Prüfung der Pflegebedürftigkeit, § 18 I SGB XI, hat in seinem Gutachten 
folgenden Bedarf festgestellt: Morgens und abends jeweils 50 Minuten 
Hilfebedarf bei der Körperpflege (Waschen, Duschen, Zahnpflege, 
Kämmen), 30 Minuten Hilfebedarf bei der Mobilität (Aufstehen und 
Zubettgehen, An- und Ausziehen), täglich 60 Minuten Hilfebedarf bei der 
hauswirtschaftlichen Versorgung (Einkaufen, Kochen, Reinigen der Woh-
nung). Hat U Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XI? 
 

Lösung: U könnte Ansprüche gegen die Pflegekasse auf Leistungen bei 
häuslicher Pflege nach §§ 36, 37 oder 38 SGB XI haben. Hierfür müssten 
die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen: 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen 
 
1. Versicherung in der Sozialen Pflegeversicherung  
    nach §§ 20 ff. SGB V 
Dies kann hier unterstellt werden, vgl. § 20 I Nr. 11 SGB XI 
 
2. Erfüllen der Vorversicherungszeit nach § 33 II Nr. 6 SGB XI 
Das Erfüllen der Vorversicherungszeit von 2 Jahren kann hier ebenfalls 
unterstellt werden. 
 
3. Antragstellung nach § 33 I SGB XI 
Diesen hat sie offensichtlich gestellt, sonst wäre eine Begutachtung durch 
den MDK nicht erfolgt. 
 
4. Pflegebedürftigkeit nach §§ 14, 15 SGB XI 
U müsste pflegebedürftig im Sinne der §§ 14, 15 SGB XI sein. Es müsste 
zunächst eine Krankheit oder Behinderung vorliegen. U leidet an Diabetes 
und ist nunmehr durch die erfolgte Amputation stark eingeschränkt. 
Insgesamt ist ihr Gesundheitszustand schlecht. Gemäß dem Gutachten 
des MDK braucht sie auch Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens und zwar 
in den Bereichen Körperpflege (§ 14 IV Nr. 1), Mobilität (§ 14 IV Nr. 3) und 
hauswirtschaftliche Versorgung (§ 14 IV Nr. 4). Da U bereits 79 Jahre alt 
und chronisch erkrankt ist, wird diese Hilfe auch voraussichtlich länger als 
6 Monate benötigt. Zur Feststellung der Pflegestufe muss der Bedarf im 
Einzelnen errechnet werden. Nach dem Gutachten des MDK hat sie im 
Bereich der Körperpflege und Mobilität einen Bedarf von zusammen 130 
Minuten täglich. Hinzu kommt der Bedarf in der hauswirtschaftlichen 
Versorgung von täglich 60 Minuten. Damit ist ein Zeitaufwand von täglich 
190 Minuten erreicht, so dass U der Pflegestufe II – schwerpflegebedürftig 
- zuzuordnen ist. Pflegebedürftigkeit ist danach gegeben. 
 

II. Ergebnis: U hat Ansprüche auf Leistungen bei häuslicher Pflege nach 
§§ 36, 37 oder 38 SGB XI gegen ihre Pflegekasse. 
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